
Rechtssammlung der Stadt St.Gallen  [Fundst. od. 
Gesch.-Nr.]

Arbeitsversion

Nachtrag I zum Energiereglement (EnR) vom 
11. Februar 2014

Änderung vom ...

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: –
Geändert: 511.2
Aufgehoben: –

I.

Der  Erlass  SRS  511.2  (Energiereglement  (EnR)  vom  11. Februar 2014) 
(Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert:

Art.  1 Abs. 1 (geändert)

1 Dieses Reglement regelt die Umsetzung der übergeordneten Energiege-
setzgebung sowie der Ziele gemäss Art. 3bis und 3ter Gemeindeordnung1).

Art.  4 Abs. 1

1 Die Stadt betreibt eine Energieberatungsstelle, die folgende Aufgaben hat:

d) (geändert) Informationsarbeit und Kampagnen zum Energiefonds sowie 
zu Energieeffizienz, erneuerbaren Energien, sorgsamem Umgang mit 
Energie, Ernährung, Konsum und Kreislaufwirtschaft.

Art.  7 Abs. 1

1 Gefördert  werden der Umsetzung des Energiekonzepts dienende Mass-
nahmen, die einen der folgenden Bereiche betreffen:

cbis) (neu) Ernährung, Konsum und Kreislaufwirtschaft;

1) SRS 111.1.
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Art.  9 Abs. 1 (geändert)

1 Die Beiträge werden anhand der ausgewiesenen Reduktion des Energie-
bedarfs, der Produktion neuer erneuerbarer Energie oder der Reduktion von 
Klimagasen bemessen. Sofern die Grundsätze wirkungsorientierter Förde-
rung erfüllt sind, können Pauschalbeiträge festgelegt werden.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Referendum. Der Stadtrat be-
stimmt das Inkrafttreten.

St.Gallen, ...

Im Namen des Stadtparlaments
Der Präsident:
Vica Mitrovic
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke
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